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§ 48m I-VBG Fehlgeldentschädigung
 I-VBG - Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz - I-VBG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

Dem Vertragsbediensteten, der im erheblichen Ausmaß mit der Annahme oder Auszahlung von Bargeld oder mit dem

Verkauf von Wertzeichen beschäftigt ist, gebührt zum Ausgleich von Verlusten, die ihm durch entschuldbare

Fehlleistungen entstehen können, eine Fehlgeldentschädigung.

In Kraft seit 01.08.2024 bis 31.12.9999
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